
Argumentation gibt es ohnehin nicht viel her; denn so genau kennen wir das Itinerar des NvK für I 433 nicht, 
daß nicht eine kurzfristige Abwesenheit auch in diesem Jahre möglich wäre. Die Interpretation trägt aber auch 
nicht der Stellung von ibi im Zusammenhang des Textes Rechnung. Es handelt sich um eine Aussage über das 
Verhältnis Gottes zum Konzil, die so auch erfolgen kann, wenn der Autor selber in Basel weilt. Schließ/ich 
ist zu fragen, warum NvK ibi später nicht in hie korrigiert hat, als er das Werk in Basel veröffentlichte. -
Wie sich die einzelnen Redaktionsstufen I-V zeitlich verteilen, läßt sich nicht näher ermitteln. Jedenfalls wird 
in der I 434 II 23 vorgelegten Schrift De auctotitate praesidendi (s.u. Nr. 203) De concordantia catholica 
als zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlichtes Werk vorausgesetzt (CT II I,I 4: ut ad hoc allegavi auctoti
tates multas hoc probantes in opere de catholica concordantia). Die Bezeichnung des Werkes als De 
catholica concordantia an dieser Stelle macht es sicher, daß es nicht mehr nur in der älteren Form des 
Libellus de ecclesiastica concordantia =Textstufen I und II (s. Kallen, Handschriftliche Überlieferung 
68-73, und h XIV S.XXXIII), sondern schon in der fortgeschritteneren ab Textstufe III vorlag, wenngleich 
ungewiß bleiben muß, ob schon die letzte Textstufe erreicht war, und weitere Arbeit am Werke also auch noch 
nach z434 II 23 natiirlich nicht auszuschließen ist. Die Wiinsche, die NvK in Buch III c. 33 (n. ;08) im 
Hinblick auf einen Basler Reichstag äußert, machen die Veröffentlichung andererseits schon vor Ende I 4 3 3 wahr
scheinlich; denn über die Absicht de.r Kai.rer.r, einen Reichsidg nach Ba.rel einzuberufen, erfahren wir bereit.r I 4 J J IX 
7 durch den Konzilsprotektor, I433 X 2; erfolgte die kaiserliche Einberufung auf z433 XI 30, die mangels 
Beteiligung (NvK: Agat ... imperator, ut ... omnes maiores imperii principes ... concurrant) I 433 
XII 8 auf I 434 I 6 wiederholt wurde,· RTA XI z7z-q3. Buch III Kap. 3 setzt die Anwesenheit Sigismunds 
(in Basel seit I 4 3 3 X II) voraus ( n. 3 I J: Sigismundus ... interest); doch kann das auch eine Vorwegnahme 
sein. An derselben Stelle wird als Konzilsjahr 1433 angegeben. 

(wähTend und ku1'Z nach Nr. 202.) Nr.202a 

Johann von R.agusa exzerpiert und verwertet De ecclesiastica concordantia (De concor
dantia catholica) des NvK für eigene Arbeiten. 

Die noch ungedruckten Traktate De ecclesia und De auctoritate conciliorum et modo celebrationis 
eorum des Johann von Ragusa (vgl. Krchiidk, De vita et operibus Ioannis de Ragusio 59f) weisen längere 
wörtliche Übereinstimmungen mit De concordantia catholica auf. Dieselben Stellen finden sich in der 
Konzeptsammlung Ragusas in BASEL, Univ.-Bibl„ Hs. E I zlc, als Exzerpte, die z. T. schon von Ragusa 
in einen neuen, eigenen Text integriert sind, teils von der Hand Ragusas, teils von der Hand eines für ihn 
arbeitenden Schreibers, der aber Ragusas eigentümliche Orthographie überall durchblicken läßt; auch ihm 
lagen also Autographe Ragusas vor, die Ragusa hier provisorisch ins Reine schreiben ließ. Zu den Vorlagen 
fiir diese Exzerpte gehört unbestreitbar die ebenfalls aus dem Nachlaß Ragusas stammende Handschrift 
BASEL, Univ.-Bibl. A V r3, der Concordantia = Hs. Ba bei Kallen, Handschriftliche Überlieferung 
2r-4r. Die von Kallen mit der Sigle II bezeichnete Hand in dieser Handschrift, die Korrekturen, Ergänzungen 
und zusätzliche Bemerkungen anbringt, ist nämlich die Hand Ragusas, der von dem Werk des NvK also schon 
während dessen Arbeit daran Abschrift beginnen lassen konnte; denn Ba gibt ja zunächst noch die Frühfassung 
der Concordantia als De ecclesiastica concordantia wieder. Unter diesem Namen registriert Ragusa 
das Werk auch später noch im Inhaltsverzeichnis zum ganzen Kodex, das er im vorderen Innendeckel nieder
schrieb. Da die Schreiberhand I in A V r3 noch weitere Traktate schreibt (f. z82rff.; f 2IIvff.), stammt 
auch die Abschrift der Concordantia aus dem Büro Ragusas. Das Abhängigkeitsverhältnis Ragusas von 
NvK bedarf als solches einer eigenen Untersuchung. Hier sei nur auf zwei Beobachtungen hingewiesen. I) Ragusas 
Schreiber kopiert in EI zlc f. 2o;r innerhalb eines schon weiterverarbeitenden Textblocks wörtlich De con
cordantia catholica n. 38,I Leo nonus - 38,2; Hec ille. In A V I3 f. r;r schreibt Ragusa zu der 
Stelle links am Rand: Leo nonus und unterstreicht die beiden Wörter Hec ille, womit er, wie üblich, das 
Ende des Zitats hervorheben will. Ferner bemerkt er noch links neben n. 38,ro: Clemens und rechts neben 
dem Beginn der exzerpierten Stelle: Nota gradus eclesiastice dignitatis. Die Stelle erscheint im Trac
tatus de ecclesia A I 29 f. 4r 4rv wieder. 2) Derselbe Schreiber kopiert in EI zlc f. 20 ;v aus De con
cordantia catholica n. 62,2ff. ab antiquo tempere usw. Dabei schreibt er n. 62,6 wie in A V r3 f r8v 
(und schon in der Vorlage dazu) irrig: sexagesima sexta di. Ragusa tilgt dann eigenhändig sexta und schreibt 
darüber richtig quinta. In etwas umgewandelter Form erscheint dieser Text hernach in A IV r7 f r6zrv im 
Tractatus de auctoritate conciliorum, doch erwartungsgemäß nun mit der richtigen Quellenangabe: di. 65. 
Die Priorität des Cusanus-Textes ist eindeutig. 
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